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ZVR: 273623635 
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Belegstellenleiter IM Markus Koller 

Brunn 34, 3830 Waidhofen/Thaya 

Tel.: 0664/456 90 42         info@imkerei-koller.at 

Präsident: Johann Gruscher, Tel.: 0650/515 8000 

 
BELEGSTELLENORDNUNG 
für die Belegstelle DÖLLERSHEIM 

 
1. Allgemeines 

• Die Belegstelle Döllersheim ist gemäß „NÖ Schutzgebietsverordnung für Reinzuchtbelegstellen“ 

vom Amt der NÖ-Landesregierung bewilligt. 

• Gemäß „Verordnung über Bienenrassen“ dürfen ausschließlich Bienen der Rasse „Carnica“ auf-

geführt werden. 

• Die Benützung der Belegstelle ist grundsätzlich für Jedermann möglich. 

• Die für die Benutzung zu entrichtende Belegstellengebühr wird vom NÖIV jährlich festgelegt, 

und ist für jedes aufgeführte Begattungskästchen – unabhängig vom Begattungserfolg – bar vor 

Ort bei der Aufführung zu entrichten. 

• Die Bekanntgabe von Öffnungszeiten, Anlieferung, Vatermuttervölker erfolgt gesondert. 

• Die Mindest-Anzahl der Vatermuttervölker wird durch das NÖ Bienenzuchtgesetz, § 10(3) be-

stimmt. 
 

2. Benutzung der Belegstelle 

• Das Betreten des Belegstellenareals ist ausschließlich mit Wissen des Belegstellenleiters zulässig. 

• Die Anordnungen von Belegstellenleiter sind zu befolgen. 

• Zur Benutzung ist die Vorlage einer Eidesstattlichen Erklärung erforderlich (siehe Muster). 

• Zugelassen sind alle Ein- und Mehrwabenkästchen, die ohne besondere Erschwernis überprüft 

werden können. EWK werden nur mit Überkästchen angenommen, die vom Imker beigestellt 

werden müssen. 

• Für die Drohnenfreiheit der Begattungskästchen garantiert der Benutzer. 

Bei Feststellung von Drohnen wird die Annahme aller Begattungskästchen verweigert. 

Darüber hinaus kann das Benutzungsrecht befristet ausgeschlossen werden. 

• Die Begattungskästchen sind mit ausreichendem Futtervorrat anzuliefern. 

Unzulässig ist die Verwendung von Honigfutterteig (Gefahr von Faulbrutsporen). 

• Im Gelände der Belegstelle ist das Rauchen verboten. 

• Bei vereinbarter Benutzung außerhalb der verlautbarten Öffnungszeiten kann eine Zusatzgebühr 

eingehoben werden. 

• Ab 20 Kästchen muss eine telefonische Voranmeldung an den Belegstellenleiter erfolgen. 
 

3. Sonstiges 

• Der Belegstellenbetreiber übernimmt keine Haftung für Dritte bei Benutzung der Belegstelle. 

• Belegstellenleiter: IM Markus Koller 

 Brunn 34, 3830 Waidhofen/Thaya 

 Tel.: 0664/456 90 42 

 info@imkerei-koller.at 

 

 

 

IM Markus Koller 
Belegstellenleiter 


